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	Die Zulassung zur AP/ GP: Aufforderung zur Antragstellung (Muster)


	Zweck: Das Aufforderungsschreiben, mit welchem der Zulassungsantrag versendet wird, hat Aufforderungs- und zudem Erinnerungscharakter. Es soll dazu dienen, den Antragsteller auf das Einhalten von Fristen, aber auch das Einreichen wichtiger zulassungsrelevanter Informationen und Unterlagen anzuhalten. 


	Kriterien des Produkts

· Feststehende Prüfungstermine sollten bereits mitgeteilt werden (und werden später bei der Zulassung wiederholt)

· Eindeutige Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung

· Hinweis auf Mitteilung zu Veränderungen im Ausbildungsverhältnis…




	Arbeitshilfe

· Formularvorschlag für ein Aufforderungsschreiben

Hinweise
· Das Schreiben richtet sich an die Auszubildenden, da sie gemäß § 12 Abs.1 Muster-GPO verantwortlich sind, die Zulassung schriftlich zu beantragen

· Zudem wird ein Schreiben, gerichtet an den Ausbildenden, angeführt. Dies kann entweder dem Schreiben an den Lehrling beigelegt werden oder gesondert an den Ausbildenden versendet werden, damit er in Kenntnis des anstehenden Zulassungsverfahrens den Auszubildenden unterstützt.

· Achtung: Soweit davon abweichend in den Ausbildungsverträgen vereinbart ist, dass die Ausbildenden die Zulassung für ihre Lehrlinge beantragen, hat diese vertragliche Regelung Vorrang, so dass der Betrieb dafür Sorge tragen soll, dass der gemeinsam von ihm und dem Lehrling gestellte Antrag fristgemäß eingereicht wird. Doch nimmt das den Lehrling nicht aus der Verantwortung, an der Antragstellung und –weiterleitung mitzuwirken; denn letztlich ist es sein (!) Antrag. Daher sollten beide angeschrieben und aufgefordert werden. Die nachfolgenden Musterschreiben können dann entsprechend angepasst werden.

· Das Schreiben ist abgestellt auf Teil 2 der gestreckten GP, kann aber entsprechend angepasst auch für die herkömmliche GP verwendet werden.

· das beizulegende Antragsformular (vgl. Produkt 01210) kann auch als download im Internet eingestellt werden

· bereits dieser Aufforderung kann ein Gebührenbescheid beigelegt werden, vgl. Produkt 01270.
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Gesellenprüfung Teil 2 im Winter 2007/2008

Ausbildungsberuf:
Metallbauerin/ Metallbauer – 

Fachrichtung Konstruktionstechnik

Aufforderung zur Antragstellung auf Zulassung

Sehr geehrte     ,

nach unseren Unterlagen haben Sie im Winter 2012/2013 die Gesellenprüfung Teil 2 abzulegen.

Bitte reichen Sie dazu bis zum 15. Oktober 2012 den beiliegenden Antrag auf Zulassung zur Gesellenprüfung Teil 2 ausgefüllt bei uns ein. Beachten Sie, dass die Auszubildenden selbst verpflichtet sind, ihre Zulassungsanträge schriftlich zu stellen (§ 12 Gesellenprüfungsordnung). Fragen Sie bei Ihrem Ausbilder an, ob er Sie bei der Antragstellung unterstützt. 

An Ihren Ausbildungsbetrieb haben wir einen Gebührenbescheid versandt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Ausbilder, ob die Prüfungsgebühren durch den Betrieb bezahlt wurden. 

Sollte der ausgefüllte Zulassungsantrag einschließlich der Unterlagen nicht bis zum 15. Oktober bei uns eingegangen sein, ist eine Zulassung nicht zu erwarten, ihr Ausbildungsverhältnis endet dann ebenfalls zum vereinbarten Datum. Zudem kann die Teilnahme an der Prüfung versagt werden, wenn die Prüfungsgebühr nicht bezahlt worden ist.

Terminvorschau:
Prüfungsteil A:

Montag, 10. Dezember 2012
(vorläufige Termine!):
Prüfungsteil B:

Dienstag, 15. Januar 2013
Wir wünschen Ihnen nunmehr bereits viel Erfolg bei der Prüfung.

Freundliche Grüße
Melanie Mustersachbearbeiterin
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Gesellenprüfung Teil 2 im Winter 2012/2013
Ausbildungsberuf:
Metallbauerin/ Metallbauer – 

Fachrichtung Konstruktionstechnik

Aufforderung zur Antragstellung auf Zulassung

Sehr geehrte     ,
nach unseren Unterlagen hat der in Ihrem Betrieb lernende Auszubildende Martin Musterlehrling im Winter 2012/2013 die Gesellenprüfung Teil 2 abzulegen. Wir haben Ihrem Auszubildenden ein Antragsformular zugesandt und ihn aufgefordert, den Zulassungsantrag schriftlich zu stellen. Wir bitten Sie, Ihren Auszubildenden bei der Antragstellung zu unterstützen.

Als verantwortlicher Ausbildungsbetrieb bitten wir Sie zudem, bis zum genannten Datum die Prüfungsgebühr i. H. v. 140,00 EURO laut beigefügtem Gebührenbescheid zu überweisen. Bitte teilen Sie uns zudem Änderungen, die nach Abgabe des Zulassungsantrags eintreten sollten, unverzüglich mit.

Sollte der ausgefüllte Zulassungsantrag einschließlich der notwendigen Unterlagen nicht bis zum 15. Oktober 2012 bei uns eingegangen sein, ist eine Zulassung nicht zu erwarten. Zudem kann die Teilnahme an der Prüfung versagt werden, wenn die Prüfungsgebühr nicht bezahlt worden ist.

Terminvorschau:
Prüfungsteil A:

Montag, 10. Dezember 2012
(vorläufige Termine!):
Prüfungsteil B:

Dienstag, 15. Januar 2013
Teilen Sie uns bitte umgehend mit, wenn das Ausbildungsverhältnis nicht mehr bestehen sollte.
Freundliche Grüße
Melanie Mustersachbearbeiterin
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